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aus seine Aufgabe in Angriff. Er versprach, die vorgefundenen Amt-
leute zu belassen, keine außergewöhnlichen Steuern ohne Rückspra-
che zu erheben, keine Burgen mit Fremden zu besetzen, die Verwal-
tung nur Einheimischen anzuvertrauen, das Landrecht nicht zu ver-
schlechtern und die Gräfin Margarete, unser lieben hausfrawen, das
Faustpfand des Adels, nicht ohne Absprache außer Landes zu führen.
Erst nach dieser Erklärung konnte er Tirol betreten, in einem mehr als
fragwürdigen Verfahren Margarete heiraten143 und die Grafschaft in
Besitz nehmen. Die zurückhaltende Reaktion der Habsburger auf alle
luxemburgischen Bündnisavancen144 hielt ihm dabei den Rücken frei.
Am 26. Februar 1342 wurde die Unterstellung Tirols unter die wit-
telsbachische Landeshoheit mit der kaiserlichen Belehnungsurkunde
für Ludwig den Brandenburger und Margarete abgeschlossen145.

Wie in der Mark war die Etablierung der wittelsbachischen Landes-
herrschaft das Ergebnis mehrerer disparater Phasen. Von der Konzes-
sion der weiblichen Erbfolge über den geheimen Teilungsvertrag, bei-
des 1330, bis zum Tod Heinrichs VI. 1335 war von einem wittels-
bachischen Tirol nicht die Rede. Danach spielte die Beteiligung der
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